
so mache ich es richtig.....  

                 
von Feuerwerkskörpern

Transport im Auto

Öffentliche Verkehrsmittel verboten
Freimenge: 50 kg NEM (1.4G) oder 5 kg NEM (1.3G) – keine
Sonderregeln
Punkteberechnung: 1.4G ×3 + 1.3G ×50 ≤1000
Größere Mengen (ADR-1000-Punkte-Regel):
Nur in zugelassenen, verschlossenen Kartons (UN0336)
Kein Rauch, kein offenes Feuer
Nur Gefahrgutklasse 1, Zusammenladeverbote beachten
Ladung sichern
Feuerlöscher (≥2 kg) griffbereit

Aufbewahrung zu Hause

Nur unbewohnte Räume
Maximal: 10 kg NEM 1.4G oder 3 kg NEM 1.3G
1.3G setzt Gesamtmenge auf 1.3G
Abschließbarer Raum, keine brennbaren Stoffe/Zündquellen
Nur zugelassene, verschlossene Verpackungen
Feuerlöscher vorhanden
In bewohnten Räumen verboten

Transport (Verbringung) & Aufbewahrung


